
 
Sechste Verordnung 

zur Änderung der Fünfzehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 
in Sachsen-Anhalt 

(Auszüge) 
 
 

§ 1 
Allgemeine Hygieneregeln, Anwesenheitsnachweis 

 
(1) In allen Einrichtungen, Betrieben sowie bei Angeboten und Veranstaltungen im Sinne dieser 
Verordnung sind Hygienevorschriften entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu 
beachten. Es gelten strenge Auflagen zur Hygiene, um die Reduzierung von Kontakten sowie den 
Schutz der Anwesenden vor Infektionen sicherzustellen durch (allgemeine Hygieneregeln):  

1. Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen, soweit möglich 
und zumutbar; beim gemeinschaftlichen Gesang gilt dies unter der Maßgabe eines 
Mindestabstands von 2 Metern zu anderen Personen,  

2. ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime einschließlich regelmäßigen Lüftens 
in geschlossenen Räumen,  

3. Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere Warteschlangen und 
 

4. Information über gut sichtbare Aushänge und, soweit möglich, regelmäßige Durchsagen 
über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen.  

 
Die Abstandsregelung nach Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für private Zusammenkünfte. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Abstandsregelung nach Satz 2 Nr. 1 sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen. Bei Nutzung geeigneter physischer Abtrennvorrichtungen darf der Abstand nach 
Satz 2 Nr. 1 unterschritten werden; außerhalb von geschlossenen Räumen darf der Abstand nach 
Satz 2 Nr. 1 unterschritten werden, wenn ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen wird. In 
Ladengeschäften nach § 10 Abs. 1 und Einkaufszentren nach § 10 Abs. 4 haben 
Zugangsbeschränkungen oder Einlasskontrollen zu erfolgen, die sicherstellen, dass sich nur 
höchstens ein Kunde je 10 Quadratmeter der Verkaufsfläche in den Räumlichkeiten aufhält. Der 
Veranstalter, Leiter, Betriebsinhaber, Geschäftsführer, Vorstand, Vereinsvorsitzende, zuständige 
Amtsträger oder eine andere Person, der die rechtliche Verantwortung obliegt oder die die 
tatsächliche Kontrolle ausübt oder damit beauftragt ist (verantwortliche Person), hat ein Konzept, das 
die aktuellen Empfehlungen der allgemeinen Hygiene berücksichtigt, zu erstellen und auf Verlangen 
der zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die 
Einhaltung der erweiterten Schutzmaßnahmen zu überprüfen und weitere Auflagen zu erteilen.  
 

(2) Eine textile Barriere im Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung (nichtmedizinische Alltagsmaske) im 
Sinne dieser Verordnung ist jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine 
Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu 
verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie (insbesondere 
selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher, Buffs und Ähnliches aus Baumwolle oder anderem 
geeigneten Material). Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz im Sinne dieser Verordnung ist eine 
mehrlagige Einwegmaske (insbesondere eine medizinische Gesichtsmaske nach der europäischen 
Norm EN 14683:2019-10 oder ein vergleichbares Produkt; handelsüblich als OP-Maske, 
Einwegmaske oder Einwegschutzmaske bezeichnet) oder eine partikelfiltrierende Halbmaske 
(insbesondere eine FFP1-, FFP2- oder FFP3-Maske). Soweit eine Verpflichtung zur Verwendung 
einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, darf auch ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. Soweit eine Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben ist, gilt dies nicht für folgende Personen:  

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,  
 

2. Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall für 
Personen, die mit diesen kommunizieren und  



3. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer 
Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise (insbesondere durch plausible mündliche 
Erklärung, Schwerbehindertenausweis, ärztliche Bescheinigung) glaubhaft zu machen.  

 
Zur Überwachung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung eingesetzte Personen sind über die 
Ausnahmen in geeigneter Weise zu unterrichten. 
 
(3) Soweit in dieser Verordnung ein Anwesenheitsnachweis vorgeschrieben wird, haben die 
Verantwortlichen zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen den Vor- und Familiennamen, die 
vollständige Anschrift, die Telefonnummer sowie den Zeitraum und den Ort des Aufenthalts der 
Kunden, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer in Textform zu erheben. Eine digitale 
Kontaktdatenerhebung, bei der die in Satz 1 genannten Kontaktdaten im Bedarfsfall der zuständigen 
Gesundheitsbehörde kostenfrei in einem von ihr nutzbaren Format zur Verfügung gestellt werden 
kann, ist zulässig. Die Kunden, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer haben die in Satz 1 genannten 
Kontaktdaten wahrheitsgemäß anzugeben. Die Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass eine 
Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die erfassten Daten sind 
vier Wochen nach Erhebung irreversibel zu löschen. Die zuständige Gesundheitsbehörde ist 
berechtigt, die erhobenen Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfolgung erforderlich ist. 
Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind verpflichtet, der zuständigen Gesundheitsbehörde die 
erhobenen Daten auf Anforderung zu übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch 
die zuständige Gesundheitsbehörde oder eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken 
als der Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. Die der zuständigen Gesundheitsbehörde 
übermittelten Daten sind von dieser unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 
Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden.  

 
§ 2 

Geimpfte, genesene und getestete Personen 
 

(1) Soweit in dieser Verordnung eine Testung vorgeschrieben wird, hat die testpflichtige Person dem 
Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten Person  

1. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die nicht älter als 48 Stunden ist, vorzulegen,  

2. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test 
(Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen oder  

3. einen Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest) vor Ort vorzunehmen.  
 
Der Selbsttest nach Satz 1 Nr. 3 ist in Anwesenheit des Verantwortlichen oder einer von ihm 
beauftragten Person durchzuführen. Bescheinigungen über einen Schnelltest nach Satz 1 Nr. 2 
können im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das 
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erstellt werden. Der 
Verantwortliche hat ein positives Testergebnis und die Kontaktdaten der getesteten Person 
unverzüglich der zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln. Der Verantwortliche hat die 
Bescheinigungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 oder den Selbsttest der anwesenden getesteten Person 
bei einer Vor-Ort-Kontrolle auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen. 
  
(2) Von der Testpflicht ausgenommen sind  

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen; im 
Zeitraum der Schulferien gilt dies abweichend von Halbsatz 1 nur für Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres,  

2. Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises im Sinne von § 2 Nr. 3 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sind und keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen (geimpfte 
Personen); das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes ist dem Verantwortlichen oder 
einer von ihm beauftragten Person schriftlich oder elektronisch nachzuweisen,  



3. Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises im Sinne von § 
2 Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sind und keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen 
(genesene Personen), sowie  

4. Personen, die medizinische Gründe glaubhaft machen, die der Durchführung der Testung 
entgegenstehen,  

 
soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes geregelt ist. 

 
(3) Unbeschadet der Erleichterungen und Ausnahmen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung werden vollständig geimpfte Personen nach Absatz 2 Nr. 2 und 
genesene Personen nach Absatz 2 Nr. 3 für alle Zusammenkünfte, Veranstaltungen, 
Einrichtungen oder Angebote nach dieser Verordnung nicht eingerechnet, soweit eine 
Höchstzahl zulässiger Personen oder Hausstände festgesetzt ist. Dies gilt nicht für in dieser 
Verordnung festgesetzte flächenbezogene Zugangsbeschränkungen.  

 
§ 9 

Gaststätten 
 

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 7. August 2014 
(GVBl. LSA S. 386, 443), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2016 
(GVBl. LSA S. 360), können für den Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn 

1. die allgemeinen Hygieneregeln nach § 1 Abs. 1 und der zuständigen 
Berufsgenossenschaft beachtet werden,  

2. der Betreiber sicherstellt, dass für den Gast die Möglichkeit der Handdesinfektion besteht,  

3. die Plätze durch Positionierung der einzelnen Tische so angeordnet sind, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu den Gästen an anderen Tischen sichergestellt ist,  

4. Informationen der Gäste über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung 
der Schutzmaßnahmen über gut sichtbare Aushänge oder Vorlagen am Tisch und bei der 
Begrüßung erfolgen,  

5. Gästen der Zutritt zum Verzehr von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen nur 
gewährt wird, wenn eine Testung im Sinne des § 2 Abs. 1 mit negativem Testergebnis 
vorgelegt oder durchgeführt wird, sofern keine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 vorliegt,  

6. die Verantwortlichen einen Anwesenheitsnachweis nach § 1 Abs. 3 führen und  

7. sichergestellt ist, dass im Freien an Tischen und Plätzen ausschließlich der in § 3 Abs. 1 
genannte Personenkreis zusammenkommt.  

 
 
Gäste haben in geschlossenen Räumen auf Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz nach § 1 Abs. 2 zu tragen. Angebote in Buffetform mit 
Selbstbedienung sind nur zulässig, wenn der Betreiber neben der Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregelungen nach § 1 Abs. 1 sicherstellt, dass die Gäste sowohl bei der Entnahme der 
Speisen und Getränke als auch beim Aufenthalt in der Warteschlange einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz nach § 1 Abs. 2 tragen. § 1 Abs. 4 bleibt unberührt.  
 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für die Belieferung und die Mitnahme von Speisen und Getränken, 
sowie der Außer-Haus-Verkauf und die Abgabe von Lebensmitteln durch die Tafeln. Es muss jedoch 
sichergestellt werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten wird.  
 

(3) Für Betriebskantinen gilt Absatz 1 mit Ausnahme der Testpflicht in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5.  

(4) Für Einrichtungen der Hochschulgastronomie der Studentenwerke Sachsen-Anhalt gelten 
Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(5) Für Angebote zur Versorgung Obdachloser (Suppenküchen) gilt Absatz 1 mit Ausnahme der 
Testpflicht in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5.  



 
 
 

§ 10 
Ladengeschäfte, Messen, Ausstellungen, Märkte, medizinisch notwendige Behandlungen sowie 

Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege 
 
(1) Ladengeschäfte jeder Art, Messen, Ausstellungen sowie Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte 
dürfen für den Publikumsverkehr öffnen, wenn die allgemeinen Hygieneregeln und 
Zugangsbeschränkungen nach § 1 Abs. 1 sichergestellt werden. Besucher haben in geschlossenen 
Räumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz nach § 1 Abs. 2 zu tragen. Für gastronomische 
Angebote der in Satz 1 genannten Einrichtungen gilt § 9 entsprechend. Die Verantwortlichen von 
Messen, Ausstellungen sowie Jahr- und Spezialmärkten dürfen nur Personen den Zutritt gewähren, 
die eine Testung im Sinne des § 2 Abs. 1 mit negativem Testergebnis vorlegen oder durchführen 
oder von der Testpflicht nach § 2 Abs. 2 ausgenommen sind. Darüber hinaus haben die 
Verantwortlichen von Messen und Ausstellungen einen Anwesenheitsnachweis nach § 1 Abs. 3 zu 
führen.  
 


